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Herr Heinicke, Sie befürworten den Einsatz von Botulinumtoxin 
zur Behandlung von Bruxismus. Ich könnte mir vorstellen, dass 
dies ein strittiger Lösungsansatz ist.
Botulinumtoxin zur Behandlung von Bruxismus ist ein Thema, wel-
ches juristisch immer wieder sehr kontrovers wahrgenommen wird, 
obwohl es Teil der aktuellen Leitlinien ist. Bekanntermaßen führen 
jedoch sprichwörtlich viele Wege nach Rom, und in der Kieferchirur-
gie sehen wir natürlich vor allem jene Patienten, bei denen die kon-
ventionelle Therapie in den zahnärztlichen Praxen, entsprechende 
Funktionsdiagnostik oder Nutzung einer Aufbissschiene nicht funktio-
niert haben. Dieses Patientenkollektiv ist vorselektiert. Über 95 Pro-
zent dieser Patienten haben eine hypertrophe Kaumuskulatur. Ich 
probierte schließlich die Behandlung mit Botulinumtoxin und habe 
diese, aufgrund von sehr guten Erfahrungen, schließlich immer weiter 
für mich etabliert. 

Zum Mediziner-Netzwerk bei CMD und Bruxismus, welches vom 
Chirurgen über Orthopädie bis hin zum Physiotherapeuten reicht, 
sollte demnach auch die Ästhetische Medizin mit deren Möglich-
keiten zählen? 
Schlussendlich ist es wahrscheinlich unerheblich, wer genau diese 
Behandlung durchführt, und dieser Behandlungsansatz ist sicherlich 
nichts für alle CMD-Patienten. Aber nehmen wir den Bruxismus in 
dessen epidemiologischer Bedeutung wahr, sprechen wir hierbei 
über eine echte Volkserkrankung. Die Gesamtproblematik bewegt 
sich in einem Bereich von 16 bis 19 Prozent – ist also ähnlich hoch 
wie bei Migräne.
Die Patienten, die zu mir in die Beratung kommen, haben sehr häu-
fig muskuläre Hypertrophien, eine Vielzahl leidet unter nächtlichem 
Bruxismus oder ist tagsüber stark angespannt und presst. Die Pal-

Bruxismus-Therapie: 
Mit Botulinum die Kaumuskeln 
entspannen?
Bruxismus ist das unbewusste Zähneknirschen oder Zähnepressen, welches zu Zahnschäden und Schmerzen 
im Kiefer und somit auch in die Praxen von Kieferorthopädie und Oralchirurgie führen kann. Die Behandlungs-
möglichkeiten sind vielfältig. Weniger besprochen wird dabei, dass u.a. auch Botulinumtoxin in die Kau-
muskeln injiziert werden kann, um diese zu entspannen und das Zähneknirschen zu reduzieren. Es ist jedoch 
wichtig, diesbezüglich einen qualifizierten Facharzt zu konsultieren und die Vor- und Nachteile dieser Behand-
lung sorgfältig abzuwägen. Alexander Heinicke ist ein solcher Facharzt – für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 
mit der Zusatzbezeichnung Plastische Operationen – und bietet verschiedene Behandlungen, u.a. der 
Plastisch-Ästhetischen Medizin an. Er unterstreicht die Wichtigkeit besonders ausführlicher und anschau-
licher Beratungen, um sicherzustellen, dass die jeweils richtige Therapie empfohlen bzw. vom Patienten 
gewählt wird. Im Interview erklärt er den Nutzen von Botulinum-Anwendungen bei Bruxismus. 

Anne Kummerlöwe

Alexander Heinicke ist Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichts-

chirurgie mit der Zusatzbezeichnung Plastische Operatio-

nen.

Interview 
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Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.bti-biotechnologyinstitute.de

BTI Deutschland GmbH
Tel.: +49 7231 42806-0 · www.bti-biotechnologyinstitute.com

 Der NSK Prothetikschrauber iSD900 bietet hohe Sicher heit beim Befes tigen von Halte- 
bzw. Abutment schrauben. Mit drei Ge schwindigkeiten (15, 20, 25/min) sowie zwischen 
10 und 40 Ncm frei wählbaren Anzugsmomenten (anwählbar in 1- und 5-Ncm- Schritten) ist 
er geeignet für alle gängigen Implantatsysteme. Das speziell für diese Anwendung kon-
zipierte Drehmoment-Kali briersystem stellt dabei sicher, dass stets das exakt erforder -
liche Drehmoment anliegt. Gegenüber herkömmlichen Befestigungs systemen, wie zum 
Beispiel manuellen Ratschen, bietet der iSD900 eine deut liche Zeit ersparnis bei gleich-
zeitig guter Zugänglichkeit. Der Behandler kann sich so auf das Wesentliche konzentrie-
ren, nämlich Schrauben ohne Ver kanten zu platzieren. Der iSD900 ist leicht und klein wie 

eine elektrische Zahnbürste; aufgrund seiner Auf ladung durch Induktion (d. h. keine 
Kontakt korrosion an elektrischen Kontakten) und seines sterilisierbaren Verlän-

gerungs- An-/Aus- Schalters benutzerfreundlich sowie leicht in der Anwendung. Für 
den Betrieb des iSD900 sind handels übliche AAA- Akkus geeignet.

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0 · www.nsk-europe.de

PRGF-Endoret® ist eine der vielseitigsten, 
sichersten, vorhersag- und reproduzier-
barsten Technologien im Bereich der Ge-
weberegeneration. Es verbessert die Hei-
lung der Weichgewebe und führt durch 
weniger Schmerzen und eine geringere 
Schwellung zu einer deutlich besseren 
postoperativen Erfahrung für den Patien-
ten. Außerdem ermöglicht es eine verbes-
serte Regeneration der Hartgewebe.
PRGF-Endoret® ist rein autolog, in vier Dar-
reichungsformen (flüssig, Clot, Fibrinmem-
bran, als Bestandteil von Sticky Bone) viel-
seitig anwendbar, unkompliziert in der 
Herstellung und Handhabung und kommt 
auch weit über den zahnmedizinischen Be-
reich zum Einsatz.
Die Einpatienten-Kits sind mit oder ohne 
Antikoagulans erhältlich und somit opti-
mal in jeden klinischen Ablauf implemen-
tierbar. Über eine Million Patienten aus 
mehr als 20 Ländern wurden bereits be-
handelt, ohne dass Nebenwirkungen auf-
getreten sind. 

Der Prothetikschrauber ist bis 

zum 30. Juni 2023 zum attraktiven 

Aktionspreis erhältlich!

Infos zum 
Unternehmen

Infos zum 
Unternehmen

Flüssigkeit

PRGF® mit Biomaterial

Koagulum/Clot

Fibrinmembran

Next Level Tissue 
Regeneration

Prothetikschrauber 
mit Drehmoment-
Kalibriersystem
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Der Sachverhalt

Die später klagende Patientin hatte Heil- und Kostenpläne 
der behandelnden Zahnärzte – die die Einbringung von 
acht Implantaten im Oberkiefer und sechs Implantaten im 
Unterkiefer vorsahen – bei ihrer PKV mit der Bitte um Kos-
tenzusage eingereicht. Die PKV erteilte lediglich eine ein-
geschränkte Leistungszusage auf der Grundlage der von 
ihr ermittelten kostengünstigeren Alternativversorgung mit 
sechs Implantaten im Oberkiefer (Regio: 15, 13, 11, 21, 23 
und 25) mittels Wurzelkappen sowie einer darauf befestig-
ten steggetragenen Prothese und zwei Implantaten im Un-
terkiefer (Regio: 34, 44) sowie Wurzelkappen auf Regio 34, 
31, 41 und 44, ebenfalls mit einer steggetragenen Prothese. 
Die Klägerin ließ die angedachte Behandlung durchführen. 
Dabei wurden jedoch statt der beabsichtigten Implantate 
nunmehr zehn Implantate im Oberkiefer und weitere acht 
Implantate im Unterkiefer gesetzt. Auf die Rechnungen er-
brachte die beklagte PKV lediglich Teilleistungen. Darauf-
hin verklagte die Patientin die PKV auf Erstattung der Rest-
beträge und verwies auf die medizinische Notwendigkeit 
der Behandlung und die korrekte Abrechnung der Leistun-
gen.
Die PKV bestritt die medizinische Notwendigkeit der vor-
genommenen Behandlungen, soweit sie über die von ihr 
ermittelte und zugesagte Alternativversorgung hinausging 
und behauptete, dass allein die von ihr ermittelte Versor-
gung mit sechs Implantaten im Oberkiefer und zwei weite-

ren Implantaten im Unterkiefer und entsprechenden steg-
getragenen Prothesen medizinisch notwendig gewesen sei. 
Weiterhin bestritt sie die medizinische Notwendigkeit der 
Behandlung unter dem Gesichtspunkt der Sofortbelastung. 
Schließlich erhob sie hilfsweise hinsichtlich sämtlicher Rech-
nungen gebührenrechtliche Einwendungen.
Sachverständig beraten, gab das Landgericht Köln der 
Patientin in weiten Teilen Recht. Grundlage für die Entschei-
dung des Landgerichts Köln waren die Ausführungen des 
gerichtlich bestellten Sachverständigen, der die medizini-
sche Notwendigkeit der bei der Klägerin durchgeführten 
Behandlung bestätigte. Der Sachverständige erklärte, dass 
bei der Klägerin eine komplexe implantologisch-protheti-
sche Versorgung des Ober- und Unterkiefers vorgenommen 
worden sei. Eine Besonderheit der Versorgung sei in dem 
Umstand zu sehen, dass die Patientin bereits über lange 
Jahre eine subtotale Prothese des Oberkiefers getragen 
habe und sie nach einer initialen Zahnsanierung zunächst 
im Ober- und Unterkiefer vollständig zahnlos gewesen sei. 
Erschwerend komme die hochgradige bis extreme Schrump-
fung des Oberkieferkammknochens („extreme Alveolar-
kammatrophie“) hinzu. Daher haben vor einer Implantation 
aufbauende chirurgische Maßnahmen erfolgen müssen. 
Hierfür sei das im Unterkiefer vorzufindende Knochenange-
bot noch ausreichend gewesen, jedoch habe zunächst eine 
Entfernung sämtlicher Unterkieferzähne erfolgen müssen, 
da diese in der Prognose (= Verbleib in der Mundhöhle) er-
heblich eingeschränkt gewesen seien.

Zehn Implantate OK und 
acht Implantate UK 
Medizinische Notwendigkeit und Abrechnungsfragen im Streit 

Im Jahre 2009 hatte das Landgericht Köln in einem Gerichtsstreit zwischen einer Patientin und ihrer privaten 
Krankenversicherung bezüglich der Frage der medizinischen Notwendigkeit einer umfangreichen implanto-
logischen Versorgung und gebührenrechtlichen Kürzungen zu entscheiden. 

Dr. Susanna Zentai 
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Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Ver-
teidigungsausschusses, richtete in ihrer Begrüßung direkt 
deutliche Worte an die Anwesenden. Der Krieg in der  
Ukraine stelle eine deutliche Zeitenwende dar. Entspre-
chend müsse das Sprechen über Wehrmedizin und Ver-
sorgung von Kriegsverletzten wieder deutlich intensiver 
erfolgen. 
Zum Thema Wehrmedizinische Behandlung und Rehabi- 
litation bei Gesichtsverletzungen sprachen Prof. Dr. Dr.  
Andrea Rau (Universität Greifswald), Oberfeldarzt Prof. 

Dr. Marcus Schiller (Sanitätsversorgungszentrum Seedorf) 
und der Oberstarzt Prof. Dr. Dr. Alexander Schramm (Uni-
versität Ulm) vor. 
Prof. Rau referierte in ihrem Vortrag über die historische 
Entwicklung der Kieferchirurgie, im Wesentlichen aus den 
Konflikten des Ersten und Zweiten Weltkrieges, und zeigte 
sehr schön die Entstehung des Faches der Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie aus beiden Disziplinen, Zahnmedi-
zin und Kieferchirurgie, auf. Dabei wurde nicht nur die  
rein historische Entwicklung gezeigt, sondern es wurde 

Parlamentarischer  
Abend der DGMKG
Ein parlamentarischer Abend der Deutschen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
(DGMKG) fand am 13. März 2023 in Hamburg statt. Bei dieser Veranstaltung wurde über die aktuellen 
Herausforderungen und Entwicklungen in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, sowie zu Themen der 
Digitalisierung in der Medizin und der Bedeutung von Prävention und Früherkennung gesprochen. Zudem 
bot der parlamentarische Abend eine Plattform, sich über wichtige Anliegen auszutauschen bzw. an die 
jeweiligen Entscheidungsträger heranzutragen. 

Prof. Dr. Marcus Schiller
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Planung und chirurgischer Eingriff

Die Versorgungsmöglichkeiten wurden mit der Patientin 
besprochen (Abb. 3–5). Vor allen Dingen musste die Pla-
nung vorausschauend hinsichtlich des Alters der Pa-
tientin erfolgen und eine einfache Erweiterbarkeit des 
Zahnersatzes nach Zahnverlust verfolgt werden. Aufgrund 
der Wünsche nach einem feminineren Zahnersatz waren 
abnehmbare Brücken oder die teleskopierende Prothese 
keine Option, da die Pfeilerzähne noch voluminöser aus-
fallen würden. Die definitive Versorgung wurde mit klei-

nen Einheiten und guter Hygienefähigkeit geplant. Dafür 
waren Implantate in den Regionen 13, 23 und 24 erforder-
lich. Das sehr dünne Knochenangebot (1 bis 2mm) im lin-
ken oberen Quadranten Regio 23 und 24 wurde mittels 
der erhobenen DVT-Daten ausgelesen. In der prächirurgi-
schen Phase wurde die Keramikbrücke segmentiert und 
zahnsubstanzschonend entfernt. Die erhaltungsfähigen 
Pfeilerzähne wurden für die Fertigung eines Langzeit-
provisoriums (LZP) präpariert, die ästhetischen Wünsche 
besprachen Behandler, Zahntechniker und Patientin ge-
meinsam. 

Abb. 11: Orale Situation der augmentierten Bereiche zum Zeitpunkt der Implantation. – Abb. 12: In Regio 13 zeigt sich im vestibulären 

Bereich der Implantatschulter ein kleines Hartgewebedefizit … – Abb. 13: … das vor dem Weichgewebeverschluss mit autologen Knochen-

partikeln aufgebaut wurde. – Abb. 14: Im linken Quadranten war der Knochenaufbau volumenstabil regeneriert. – Abb. 15: Achsgerechte 

Platzierung der CAMLOG SCREW-LINE Implantate. – Abb. 16: Verschluss der epikrestal inserierten Implantate. – Abb. 17: Modifikation der 

Brückengliedauflagen im Implantatbereich. – Abb. 18: Das Röntgenkontrollbild nach der Implantation.
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morphogene Proteine, die eine Knochenneubil-
dung ohne immunologische Abstoßungsreak- 
tion ermöglichen.3, 4 Voraussetzung ist, dass die 
klinische Situation und körperliche Verfassung 
der Patienten einen zweiten Eingriff zur Ent-
nahme von Knochenblöcken erlaubt und aus 
der Spenderregion ausreichend Knochen für 
den Aufbau des Defekts gewonnen werden 
kann. Des Weiteren müssen Kriterien wie Aug-
mentationsort und das benötigte Volumen so-
wie die Resorptionsrate und das Remodelling-
Verhalten beurteilt werden.5, 6

In Anlehnung an die Technik nach Prof. Dr. Fouad 
Khoury7 werden Knochenaufbaumaßen mit au-
tologen Schalen realisiert. Die Schalen werden 
ausgedünnt und können ideal an den Defekt 
zum Aufbau der Kontur angepasst werden. Sie 
werden mit Osteosyntheseschrauben lagesta-
bil befestigt und mit einer Mischung aus auto-
logen Knochenspänen und allogenem Ersatz- 
material verfüllt. Diese Technik ermöglicht es, 
dass komplexe Defekte präzise rekonstruiert 
werden können. Die Raumauffüllung mit dem 
Gemisch aus Eigenknochen und Granulat er-
möglicht ein gutes Knochenremodelling und 
eine vorhersagbare Vaskularisierung.

Abb. 3 und 4: Prächirurgische Diagnostik mittels DVT: sehr dünnes Knochenangebot (1 bis 2 mm) Regio 23 und 24. – Abb. 5: Eingesetztes Langzeit- 

provisorium erfüllt schon jetzt die Wünsche der Patientin nach einem „femininen“ Zahnersatz. – Abb. 6: Knochenblocktransplantat aus der Linea  

obliqua externa. – Abb. 7: Knochenschale Regio 13 mittels Osteosyntheseschraube von palatinal fixiert. – Abb. 8: Beidseitig fixierte Knochenschalen 

Regio 24/25 – Abb. 9: Auffüllen des Containers mit Gemisch aus Eigenknochen und MinerOss A. – Abb. 10: Durch die Stabilisierung der Knochen- 

schalen mit Osteosyntheseschrauben konnten die Augmentate belastungsfrei regenerieren. 

„Die Rekonstruktion der Atrophie  

des Alveolarknochens nach Zahn- 

verlust erfordert häufig zweitzeitige 

chirurgische Maßnahmen für den  

Aufbau des Kieferknochens.“
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